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werden. Wir bitten Euch nun, Kameraden, Eure Erlebnisse aus dem W.K., aus
den Kursen und der Rekrutenschule, niederzuschreiben und bis 15. September
nächsthin an die untenstehende Adresse zu senden. Die Kameraden können zwei
bis drei Aufsätze schreiben, nur soll jede einzelne Arbeit drei Schreibmaschinen-
Seiten nicht übertreten.

Kameraden, wir zählen auf Eure Mithilfe bei diesem vaterländischen Werk
und erwarten Eure Arbeiten. Mit kameradschaftlichen Grössen i. A. Wachtmeister

Herzig, Friedhofweg 28, Ölten. (Telephon 26.38).

Umschau bearbeitet von Hptm. C o r e c c o O.K.K., Bern

Herr Hptm. Corecco, Revisor am O. K. K. in Bern, hat es in freundlicher Weise
übernommen, an dieser Stelle unter dem Titel „Umschau" auf Bücher und Ver-
öffentlichungen in Zeitschriften und Zeitungen hinzuweisen, die unser Fachgebiet
berühren. Wir sind Herrn Hptm. Corecco, Qm. Inf. Rgt. 8, für diese wertvolle
Mitarbeit sehr dankbar, wissen wir doch, dass er sich — wie nur Wenige — in
ausländischen Publikationen und Fachzeitschriften auskennt.

Es ist besonders reizvoll, sich über die Probleme, welche die Funktionäre des
Verpflegungs- und Verwaltungsdienstes in andern Armeen beschäftigen, von kun-
diger Seite orientieren zu lassen. Die Hinweise werden unsern Lesern sicher
manche wertvolle Anregungen bringen. Die jeweilige Quellenangabe gestattet, sich
über die eine oder andere Frage durch Lesen des Originalaufsatzes noch genauer
zu informieren.

Wir zweifeln nicht daran, dass diese Neuerung in unserer Zeitschrift überall
Anklang finden und allgemeinem Interesse begegnen wird. Die Redaktion.

Wehrmachtmanöver auf Sizilien. Die Vorbereitungen waren ausserordentlich um-
fangreich, da nach italienischer Ansicht „eine vollständige Organisation des Nach-
schubdienstes heute die moralische und materielle Basis, wenn nicht überhaupt
die Gewähr zum Erfolg ist". „Deutsche Wehr" Berlin, 1937, Heft 38.

Zwölf Kriegslehren des Soldaten. Dr. Sz. Verfasser fordert einfache, aber kräftige
Nahrung. Die Erziehung zur Anspruchslosigkeit in der Verpfle-
gung ist ein Bestandteil der Ausbildung. Die Feldküchen haben die

Hebung im behelfsmässigen Selbstzubereiten von Nahrungsmitteln nicht über-
flüssig gemacht. Der Durst ist schlimmer als der Hunger. Alkohol ist aber ent-
behrlich. „Militär-Wochenblatt" Berlin, 1937, Lieft Nr. 5.

Der Grund aller Gründe. Generalleutnant a. D. Marx. In der Untersuchung wird
die mangelhafte Ernährung des deutschen Feldheeres als eine der wichtigsten
Ursachen des Verlustes des Krieges 1914/18 bewertet. „Militär-Wochenblatt"
Berlin, 1937, Nr. 12.

Hundebespannte Schlitten zur Versorgung von Posten im Gebirge und Verwunde-

tentransport werden bei einer Reihe von französischen Gebirgsformationen ein-
geführt. „Times" London, 21. Dezember 1937.
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De la bonne cuisine fran$aise pour nos soldats. R. Vaultier. Speisenzubereitungen
im Felde. „L'Illustration" Paris, 5. Februar 1938.

Käse und Schachtelkäse bei der Truppenverpflegung in der Schweiz wurde von
der „Zeitschrift für Fleisch und Milchhygiene" Berlin, 1938, Fleft Nr. 11, be-

sprochen.

Truppenversorgung durch Flugzeuge. Die Italiener haben im abessinischen Kriege
in der Tembien-Schlacht in mehreren Fällen ein ganzes Armeekorps ausschliesslich
durch Flugzeuge versorgt. „Verpflegungsnachschub im Gebirgskriege", Zeitschrift
für die Heeresverwaltung, Stuttgart, 1938, Fleft Nr. 2.

Es interessiert mich

Frage: Erhalten Flinterlassene von Wehrmännern, die im Dienste gestorben sind,
irgendwelche Entschädigungen

Antwort: Stirbt ein Wehrmann an einer Krankheit oder an einem Unfall, für
deren Folgen die Militärversicherung aufzukommen hat, so erhalten die Hinter-
bliebenen ein Sterbegeld und Hinterlassenenpensionen.

Das Sterbegeld wird in allen Fällen ausbezahlt und beträgt einheitlich
Fr. 200.—. — Die Witwe eines Wehrmannes erhält lebenslänglich, längstens aber
bis zu einer allfälligen Wiederheirat, eine Witwenpension von 40o/o des

Jahresverdienstes. Diese Pension erhöht sich auf 65 o/o solange noch Waisen unter
18 Jahren vorhanden sind.

Ist keine Witwe vorhanden oder erlischt deren Pensionsanspruch aus irgend-
welchem Grunde, so erhält jede Waise unter 18 Jahren je 25o/o des Verdienstes
des Vaters, alle Waisen zusammen aber nicht mehr als 65o/o.

Hat der Verstorbene weder eine Witwe noch Kinder hinterlassen oder hören
die oben aufgeführten Pensionsberechtigungen auf, so werden Verwandten-
Pensionen ausgerichtet, die unter billiger Berücksichtigung der Verhältnisse
bemessen werden. Sie betragen im Maximum: an den Vater oder die Mutter
20o/o, an beide zusammen 35o/o je auf Lebenszeit, an einzelne elternlose Ge-
schwister 15<>/o, an mehrere zusammen 25o/o, an Grossvater oder Grossmutter
je 15o/o, an beide zusammen 25o/o. Dabei schliessen die Eltern die Geschwister,
und diese die Grosseltern für solange von der Pension aus, als sie selbst Pensionen
beziehen.

Der Bundesrat kann eine Pension bis auf den doppelten Betrag erhöhen,
wenn 'der Verstorbene sich im Interesse des Vaterlandes freiwillig einer grossen
Gefahr ausgesetzt hatte und dabei verunglückt war.
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